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1 Einleitung: Junge Volljährige im Unterhaltskonflikt

1.1 Nicht mehr und noch nicht – Subjekte am Rande des Diskurses

„Wahrscheinlich sagst du mir im nächsten Gespräch wieder, wie sehr dich dieser Brief und das 
‚Ich-schreie-dich-übers-Telefon-an-und-mache-dir-Vorwürfe‘ verletzt. Soll ich dir was sagen? 
Mich verletzt es noch viel mehr, dass ich dir immer wieder vertraut habe und du mir ins Gesicht 
Dinge versprochen hast, du dann aber doch was anderes machst. Dass du mich ankackst, wenn 
ich solche Geldgeschichten übers Telefon anspreche, ‚man müsse sowas doch persönlich klären‘ 
und es gleichzeitig NICHT schaffst mir solche Dinge persönlich zu sagen, sondern stellst mich 
am Telefon einfach mal so aus dem NICHTS vor vollendete Tatsachen: ‚Ja du übrigens, ab Mai 
bekommst du nur noch ein Taschengeld, den vollen Unterhalt zahle ich dir nicht mehr.‘ Und 
dazu kommt auch noch, dass du mir dann einige Wochen später ins Gesicht sagst, dass es jetzt 
wieder den ‚normalen Unterhalt‘ gibt, weil ich ja doch studiere und was machst du? Das genaue 
Gegenteil.“ (Brief von Chiara an ihren Vater)

Chiara1 ist 19 Jahre alt und Studentin. Als sie noch klein war, haben sich ihre Eltern 
getrennt. Sie wuchs seitdem bei ihrer Mutter auf, die sich neben alltäglicher Sorge-
arbeit auch um das finanzielle Über-die-Runden-Kommen der kleinen Familie küm-
merte. Dazu gehörte es, mit Chiaras Vater den Kindesunterhalt auszuhandeln, den die-
ser nur unregelmäßig zahlte. So richtig mitbekommen hat Chiara diese konfliktreiche 
Verhandlung erst, als sie älter wurde. Ihre Mutter hatte immer versucht, Chiara aus 
dieser herauszuhalten. Sie sollte eine möglichst sorglose Kindheit durchleben, die nicht 
von finanziellen Nöten überschattet würde. Doch dann, mit dem näherkommenden 18. 
Geburtstag, ändert sich schlagartig das Unterhaltsverhältnis. Ihr Vater, zu dem Chiara 
eigentlich immer ein gutes Verhältnis hatte, wenn es nicht um Geld ging, ruft ihre Mut-
ter an und verkündet, ab ihrer Volljährigkeit keinen Unterhalt mehr für Chiara zahlen 
zu wollen.
Jetzt kann Chiaras Mutter nicht mehr helfen. Seit dem 18. Geburtstag ihrer Tochter ist 
sie nicht mehr erziehungs- und sorgeberechtigt, sondern mit Chiaras Vater rechtlich 
gleichgestellt. Auch ihre eigenen Einkünfte werden mit Chiaras eingetretener Voll-
jährigkeit auf einmal zur Berechnung des Unterhalts herangezogen, während zuvor 
nur das finanzielle Einkommen des Vaters zählte. Zudem ist es nun nicht mehr sie als 
Mutter, die für Chiara um den Unterhalt streiten und gegebenenfalls Anwält:innen 
oder das Stadtjugendamt konsultieren kann. Chiara muss diese Angelegenheiten nun 

1 Die Namen aller jungen Volljährigen, die im Rahmen dieser Arbeit zu Wort kommen, habe ich ab-
geändert. Dabei habe ich meine Forschungspartner:innen eingeladen, sich ein eigenes Pseudonym 
zu überlegen, mit dem sie sich identifizieren können und wollen.
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selbst regeln. Auch der staatliche Unterhaltsvorschuss fällt mit Chiaras 18. Geburts-
tag weg – eine Absicherung für den Fall, dass sich ein Elternteil weigert, der Unter-
haltspflicht nachzukommen. Dies trifft ebenso auf die rechtsvertretende Beistandschaft 
durch das Stadtjugendamt zu. Chiara spricht von einem Bruch zwischen ihrer alltäg-
lichen Lebensführung und der gesetzlichen Neuregelung, der sich von einem Tag auf 
den anderen aufgetan hat:

„Eigentlich ändert sich ja nichts außer der Zahl im Ausweis. Weil ich meine, am Tag davor habe 
ich genauso gelebt wie am Tag danach. Und auf einmal wirst du mit so einer Verantwortung in 
gewisser Weise einfach stehengelassen.“

Chiara und ihre Mutter sind alles andere als Einzelfälle. 2,18 Milliarden Euro Unter-
haltsvorschuss zahlte der Staat im Jahr 2018 an Alleinerziehende für ihre Kinder, 
wovon er nur 17 Prozent bei den eigentlich unterhaltspflichtigen Elternteilen wieder 
einholen konnte. Diese erschreckenden Zahlen verkündet das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2020 (BmfSFJ 2020). Wie virulent die 
Problematik ist, zeigten bereits vier Jahre zuvor auch Anne Lenze und Antje Funcke 
in einer großangelegten Studie der Bertelsmann-Stiftung mit dem Titel Alleinerzie-
hende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reformbedarf 
(2016): 50  Prozent der Kinder alleinerziehender Eltern erhalten demnach überhaupt 
keine Unterhaltszahlungen durch den pflichtigen Elternteil, weitere 25 Prozent erhal-
ten nicht den Betrag, der ihnen zustünde. Unbekannt ist, wie die betroffenen Kinder 
mit diesen Mangelsituationen umgehen (vgl. Lenze/Funcke 2016).
Das minderjährige Kind ist in solchen Studien der passive Adressat einer Aushandlung 
zwischen den getrennten Elternteilen: Wer zahlt welchem Elternteil welchen Unter-
haltsbetrag für welches Kind? Wer erhält das Sorgerecht für das Kind? Wer hat ein – 
wie auch immer geartetes – Umgangsrecht mit dem Kind? Wie werden Konflikte zwi-
schen den Eltern gestaltet und wie wird hier unter Umständen „Verrat am Kindeswohl“ 
begangen, wie die Münchner Feministinnen Anita Heiliger und Traudl Wischnewski 
in ihrer Mikrostudie kritisch hinterfragen (vgl. Heiliger/Wischnewski 2003; Hervor-
hebung durch den Autor).
Dass sich Studien zu Alleinerziehenden auf minderjährige Kinder beschränken, liegt 
daran, dass sich mit der Volljährigkeit der Kinder auch der Status der Eltern ändert und 
keine Sorge-, Umgangs- oder Erziehungsberechtigung mehr vorhanden ist. Sie sind im 
logischen Rückschluss eben keine alleinerziehenden Eltern mehr.2 Nichtsdestotrotz las-

2 Dagmar Brand hingegen spricht im Titel ihrer Studie von Alleinerziehende[n] mit volljährigen Kin-
dern (2006). Aus einer rechtsanalytischen Perspektive ließe sich hier ein Bruch, ein regelrechter Wi-
derspruch in sich attestieren. Wer volljährige Kinder hat, ist nicht mehr erziehungsberechtigt und 
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sen die enorm hohen Ausfallquoten des Unterhalts bei noch minderjährigen Kindern 
die Vermutung zu, dass sich auch – wie in Chiaras Fall – mit dem Eintritt der Volljäh-
rigkeit die Unterhaltsproblematiken nicht auflösen, sondern sie weiterhin bestehen, 
sich verschärfen und neu ausgelotet werden müssen. Denn es ändert sich zwar mit 
dem 18. Geburtstag des Kindes ein ganzes Set an Rechten und Pflichten, doch bleibt der 
Unterhaltsanspruch unter Umständen weiterhin bestehen.
Eine Studie des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass in Deutschland im Jahr 2018 
etwa 1,49  Millionen alleinerziehende Familien lebten, in denen 2,13  Millionen min-
derjährige Kinder aufwuchsen (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). Es sind hierbei die 
Familien mit volljährigen Kindern nicht mitgemeint, doch plausibilisieren diese Zah-
len die Frage danach, ob nicht auch nach Erreichen der Volljährigkeit noch ein großer 
Anteil in ähnlichen Konstellationen lebt. Der unmittelbare Auszug mit dem 18. Lebens-
jahr und sich damit wandelnde Alltäglichkeiten sind schließlich nicht die unbedingte 
Normalität. Diese Überlegungen flankieren Belege, dass Ausbildungszeiten und die 
damit einhergehende prekäre Situation aufgrund fehlender Ausbildungsvergütung 
steigen: „Waren 2007 in Deutschland noch 46 % der 20- bis 24-Jährigen in Bildung bzw. 
Ausbildung, lag der Wert 2017 bei 54 %. Dabei waren junge Frauen mit rund 56 % etwas 
öfter in Bildung als junge Männer (53 %)“ (Statistisches Bundesamt 2018: 22). Eltern 
von jungen Volljährigen würden heute stärker belastet als früher, weil sich die Aus-
bildungszeiten verlängern und die Ausbildung selbst teurer würde (vgl. Hilbig-Lugani 
2014: 248; vgl. Götz 2007: 187).
Eine akteur:innenzentrierte Kulturanthropologie verfolgt einen Ansatz, der betont, 
dass die jungen Volljährigen in diesen Fällen nicht ausschließlich die passiven Adres-
sierten sind, sondern auch über eine eigene Agency, eine Handlungsmacht verfügen, 
mit diesen Situationen in einer gewissen Manier umzugehen. Sie ist die Basis und 
Ursache funktionierenden sozialen Handelns zugleich und damit für ethnographische 
Forschungen zugänglich (vgl. Clifford/Marcus 1986). In einem solchen Verständnis 
sind die jungen Volljährigen Subjekte, die entlang innerfamiliärer, moralischer und 
rechtlicher Konventionen tätig werden, um Anerkennung und Anerkennbarkeit3 im 

damit nicht mehr alleinerziehend. Eine sozialwissenschaftliche Brille würde sich hingegen für die 
Janusköpfigkeit dieser Titulierung begeistern. Sie verweist darauf, dass Alleinerziehende von min-
derjährigen Kindern nicht notwendigerweise mit dem Fall des Kalenderblatts zum 18. Geburtstag 
das Verhältnis zu ihnen gänzlich umstellen und sich die Lebensumstände und damit einhergehende 
Alltagskonstellationen verändern.

3 Anerkennbarkeit und das Erkennen der Möglichkeit derselben sind nach Butler die Voraussetzung 
für den eigentlichen Akt der Anerkennung (vgl. Butler 2010). Gerade diese Anerkennbarkeit ist 
zwar gesetzlich gegeben, aber nicht außergesetzlich durch die Eltern(-teile) als private Entschei-
dungsinstanz gestützt.
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Unterhaltsstreit herzustellen und die finanzielle intergenerationale Transferleistung 
einzufordern.
Diese Umbrüche aufgreifend, begleite ich in meiner Forschung junge Volljährige, die 
auf ihr – erlebtes4 – Recht auf finanziellen Unterhalt nicht verzichten möchten und 
hierfür gegen den Vater5 vorgehen, der sich ihrer Forderungen verwehrt. Angesichts 
der strukturellen Verortung, die auf einen sich zurückziehenden Wohlfahrts- und 
gleichzeitig aktivierenden Sozialstaat deutet (Kapitel 3), wird aus einer genuin ethno-
graphischen Sicht zu fragen sein, welche Strategien und Taktiken (vgl. Certeau 1988) 
sie entwickeln, mit dieser höchst prekären Situation umzugehen. Wie agieren sie, um 
den Unterhalt der sich verweigernden Väter einzufordern? Welche Rolle messen sie 
den sie umgebenden Unterstützungskontexten bei? Wie versucht jeder einzelne „sin-
guläre […] Fall des Möglichen“ (Bourdieu 1987a: 11), sich in dieser konfliktiven Lebens-
welt zu verorten? Wie ordnen, handeln und verhandeln die unterhaltssuchenden Voll-
jährigen, die nicht mehr minderjährige Kinder von Eltern sind, die für sie die Unter-
haltsfragen klären, aber noch nicht auf diese Unterhaltszahlungen verzichten können 
und wollen, weil sie noch nicht mit beiden Beinen im Leben stehen und ein prekäres 
Ausbildungsverhältnis durchlaufen? Wodurch zeichnet sich die konflikthafte „nach-
elterliche Familienphase“ (Vaskovics 1993: 198) aus, in der die „erwachsenen Kinder 
nach Kriterien der Familienpolitik keine Kinder mehr“ (ebd.) und trotzdem auf elter-
liche Solidarleistungen angewiesen sind? (vgl. ebd.)
Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert, die durch die gegenseitige 
Verschränkung eine dichte Ethnographie der Unterhaltskonflikte junger Volljähriger 
gegen ihre Väter ergeben.
Im weiteren Verlauf des ersten Kapitels wird es darum gehen, das Forschungsfeld ein-
zugrenzen und die Unterhaltskonflikte junger Volljähriger gegen ihre Väter dadurch 
verortbar zu machen. Es werden drei typische Feldachsen  – die Volljährigkeit, die 
sozioökonomische Verbindung zum Elternteil und die erste Annäherung an unter-
haltsrechtliche Regelungen – zu erläutern sein, um verstehen zu können, wie sich die 
speziell ethnographische Perspektive auf den Forschungsgegenstand rechtfertigen 
lässt. Diese einleitenden Vorüberlegungen flankiert eine Einordnung in den aktuellen 
Forschungsstand.

4 Wenn ich von erlebtem Recht spreche, verweise ich auf der einen Seite darauf, dass es sich bei den 
vorliegenden Seiten um keine juristische Arbeit handelt, in der ich beurteilen möchte, ob die jungen 
Volljährigen tatsächlich im Recht sind. Es ist ein hinreichendes Felddatum, dass sie zutiefst davon 
überzeugt sind, ein Recht auf Unterhalt zu haben. Auf der anderen Seite meine ich mit der Erlebens-
dimension aber auch, dass sie sich in der Summe an Rechtsvorschriften und damit verbundenen Set-
zungen verorten müssen und sie verortet werden. Diese (Selbst-)Verortung im und mit dem Recht 
erleben sie aktiv und gestalten entlang dessen ihre Praxis.

5 Zur Erklärung dieser geschlechtsspezifischen Setzung siehe Kapitel 1.3.
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Im zweiten Kapitel wird das methodische Vorgehen erörtert. Neben forschungsethi-
schen Fragen sind hier auch die Perspektivierung auf den Rechtsgegenstand und Fra-
gen des Feldzugangs, der Materialtriangulation und der Erhebungsmodalitäten zu 
klären.
Das dritte Kapitel wird dazu dienen, sich den makrostrukturellen Vorgaben zu widmen, 
die für die begleiteten jungen Volljährigen relevant werden (könnten). Dabei wird es 
nicht nur darum gehen, über gesetzliche Anforderungen aufzuklären. Vielmehr werde 
ich sie unmittelbar mit einer machtkritischen Analyse verbinden und aufzeigen, wie 
bereits die übergeordneten sozialgesetzlichen Gestaltungen ihren Tribut zur Subjekt-
werdung junger Volljähriger und den daraus resultierenden Handlungen leisten. Der 
zugrundeliegende Gedanke ist es, nicht von einem logischen und strukturfunktiona-
listischen Passungsverhältnis von Gesetz und den von ihm Adressierten auszugehen. 
Dies würde schon vor jeder empirischen Durchleuchtung der Strategien und Takti-
ken junger Volljähriger unterstellen, dass diese einerseits gänzlich über ihre Rechte 
Bescheid wissen und andererseits an den gesetzlichen Vorgaben orientiert handeln.
Das darauffolgende vierte Kapitel setzt es sich zum Ziel, jene Taktiken und Strate-
gien auszudifferenzieren und kritisch zu analysieren, die junge Volljährige im Unter-
haltsstreit gegen ihre Väter entwickeln. Die Lesenden lernen die bereits vorgestellte 
19-jährige Studentin Chiara genauer kennen, aber auch die Praktikantin Laura und 
Dorian, der einen Bundesfreiwilligendienst absolviert. Beide sind jeweils 20 Jahre alt. 
Aus analytischer Sicht wird es hier um mehr gehen als die reine Abbildung singulärer 
Sinnzuschreibungen. Es wird vielmehr eine Brücke zu den makrostrukturellen recht-
lichen Bedingungen zu schlagen und zu überlegen sein, wie junge Volljährige konkret 
in Anbetracht der komplexen Regelungen in einer prekären Situation um ihren Unter-
halt kämpfen. Neben den Interviews mit den jungen Volljährigen wird hier auch auf 
schriftliche Zeugnisse ihrer Kommunikation mit den Vätern Bezug genommen. Zudem 
kommen teilweise die sie umgebenden Unterstützungskontexte, das Stadtjugendamt 
München und das Jugendinformationszentrum München, zu Wort. Exkurse zu media-
len Repräsentationslogiken verdichten das gesponnene Netz zur umfassenden Semio-
logie. Nicht darüber hinwegtäuschend, dass es auch Grenzen legitimer Forschung in 
diesen Kontexten gibt, wirft diese Arbeit kontinuierlich Blicke auf weitere Fälle. Eben-
diese verschließen sich teilweise einer vertieften Analyse in portraitierter Form, sind 
aber dennoch Teil des Kanons vielfältiger und realer Unterhaltsstreitender, darunter 
etwa Nella, Lena, Ana, Lina oder auch Marlene.
Das letzte Kapitel dieser Arbeit wird die ethnographierten Unterhaltskonflikte der jun-
gen Volljährigen vor dem Hintergrund des zeitdiagnostischen Konzepts des Homo Con-
tractualis (vgl. Bröckling 2019) letztlich einordnen und resümieren.
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